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Regierung von Mittelfranken  
Postfach 606 
91511 Ansbach    

 
 

Ihr Zeichen, 

Ihre Nachricht vom: 

Unser 

Zeichen: 

Ihr 

Ansprechpartner:  

Telefon 

Durchwahl-Nr.: E-Mail: Wassertrüdingen, 
      

   Herr  Schubert 09832 / 6822-37 peter.schubert@stadt-wassertruedingen.de den 04.03.2021    

Hochwasserschutzmaßnahme Wassertrüdingen   

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Stadt Wassertrüdingen hat im November 2016 in Nachfolge eines Stadtratsbeschlusses eine 

Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt, getroffen. Als 

Schiedsstelle sind Sie benannt. Zum Punkt „Umbau RÜB“ gibt es unterschiedliche Auffassungen.  

 

Wir bitten um Klärung durch die Regierung von Mittelfranken, ob unter der in der Vereinbarung genannten 

Maßnahme „Umbau RÜB II mit Pumpwerk und Ableitungskanal“ folgende Punkte als zum Umfang der vom 

Freistaat Bayern durchzuführenden Maßnahme enthalten sind, oder ob diese separat betrachtet werden 

müssen:   

- Umbau der Steuerung des bestehenden RÜBs: Der Umfang der Arbeiten ist aufgrund der Maßnahme 

des Freistaates Bayern erheblich höher geworden, denn ohne die Hochwasserschutzmaßnahme 

wäre ein Umbau aus unserer Sicht gar nicht notwendig gewesen.  

- Dies gilt auch für die entstandenen Mehrkosten für die Verlagerung in das neue Betriebsgebäude; 

diese wäre ohne die Hochwasserschutzmaßnahme auch nicht erforderlich gewesen. 

 

Sollte die durchgeführte Maßnahme entsprechend der Vereinbarung dem Umfang des Hochwasserschutzes 

zuzurechnen sein, wäre diese in der Gesamtrechnung enthalten und die Stadt könnte Fördermittel in 

Anspruch nehmen. D.h. nach Vorlage der Schlussrechnung (diese steht leider immer noch aus) würde die 

Quotelung erfolgen, vom städtischen Anteil würden die „Unbaren Leistungen“ (auch hier fehlen noch präzise 

Darstellungen seitens des Wasserwirtschaftsamtes) abgezogen.  

Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach erhält einen Abdruck zur einstweiligen Kenntnisnahme.                      

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Ultsch 

Erster Bürgermeister       



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

IN ABDRUCK 

 

Wasserwirtschaftsamt Ansbach 

Dürnerstraße 2 

91522 Ansbach  

 

z.K.  

 

Kopie Bauamt 

Kopie Kämmerei  

 

WV GL  

 

 

 


